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l'énergie du Conseil national
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
Cst Constitution fédérale
USAM Union suisse des arts et métiers
HES Haute école spécialisée
CO Code des obligations
LPTh Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux
UVS Union des Villes Suisses
CPC Code de procédure civile
Asloca Association suisse des locataires
APF Association des propriétaires fonciers (Suisse alémanique & Tessin)
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pan/omni
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) forderte eine Regulierung des
Zugangs von Lobbyisten zum Parlamentsgebäude. Mit einer Akkreditierung solle dem an
sich legitimen und für das Funktionieren einer Demokratie wichtigen Lobbyismus mehr
Transparenz verliehen werden. Der Zutritt soll – so die Forderung des Initianten – nicht
mehr lediglich zwei Personen pro Parlamentarier erlaubt sein, sondern eine
Akkreditierung unter bestimmten Massnahmen und noch zu bestimmenden
Voraussetzungen sollte es allen Vertretern von Interessengruppen ermöglichen, Zutritt
zum Parlament zu erhalten. Die staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl,
der Initiative keine Folge zu geben. Die Transparenz sei seit der Veröffentlichung der
Liste mit den zugangsberechtigten Personen bereits wesentlich verbessert worden. Sie
warnte vor einer noch höheren Frequentierung des Parlamentsgebäudes. Bereits heute
würden sich ab und an zu viele Personen in den Vorzimmern des Ständerates aufhalten.
Eine Kommissionsminderheit machte geltend, dass die jetzige Situation – Lobbyisten
erhalten quasi als Gäste von Parlamentariern getarnt Zutritt – stossend sei. In der
Presse wurde gemutmasst, dass einzelne von Parlamentariern vergebene Badges gar
gegen Geld verkauft wurden. Eine knappe Mehrheit der kleinen Kammer (19 zu 17
Stimmen) entschied schliesslich, der Initiative keine Folge zu geben. Ausschlaggebend
war auch, dass sich die Ausformulierung der Kriterien für eine Akkreditierung als sehr
diffizil und bürokratisch erweisen könnte. Im Nationalrat reichte Andrea Caroni (fdp,
AR) kurz nach dem abschlägigen Entscheid der kleinen Kammer eine parlamentarische
Initiative mit ähnlicher Stossrichtung ein (12.430), die im Berichtsjahr von der SPK-NR
aber noch nicht behandelt wurde. Eine Verschärfung der Zugangsregelung verlangte
auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) (12.401): seine Forderung,
Lobbyisten den uneingeschränkten Zugang ganz zu verbieten und die beiden Badges
nur noch persönlichen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern abzugeben, wurde im Rat
mit 17 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die knappe Mehrheit wurde jedoch als Unmut ob der
aktuellen Situation interpretiert. Schliesslich scheiterte auch eine Motion Baumann
(svp, TG) (11.4029), die strengere Regeln für ehemalige Parlamentsmitglieder verlangt
hätte. Altparlamentarierinnen und -parlamentarier geniessen einen privilegierten
Zugang zum Parlamentsgebäude und nutzen diesen nach ihrem Rücktritt auch für die
Vertretung von Interessen. Die im Nationalrat diskussionslos angenommene, im
Ständerat aber knapp (22:17 Stimmen) abgelehnte Motion hätte die Ausarbeitung einer
bis jetzt fehlenden Regelung für die Zutrittsberechtigung ehemaliger Ratsangehöriger
verlangt. Seit Anfang 2012 können zudem Kantone je einen Interessenvertreter mit
einem separaten Zutrittsausweis nach Bern schicken. Davon Gebrauch machten bisher
die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt. Ziel ist ein stärkerer Einfluss auf
Bundesebene. Schliesslich erliess der Bundesrat Ende November die neue Verordnung
über die Akkreditierung von Medienschaffenden, welche die Voraussetzungen,
Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulassung von Medienschaffenden für das
Medienzentrum im Bundeshaus regelt und per 1.1.2013 in Kraft tritt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 2

Der Nationalrat hatte im März 2022 den Abschreibungsantrag für die parlamentarische
Initiative von Sibel Arslan (basta, BS) für die Einführung eines  Stimm- und Wahlrechts
für 16-Jährige abgelehnt und seine SPK-NR damit, nachdem er der Initiative im Jahr
2020 Folge gegeben hatte, erneut aufgefordert, eine entsprechende Vorlage
auszuarbeiten. Die Kommission legte entsprechend im Herbst einen Entwurf vor, der,
wie von der parlamentarischen Initiative vorgeschlagen, die Senkung des passiven
Wahlrechts und des Stimmrechts auf 16 Jahre vorsah; gewählt werden können Wahl-
und Stimmberechtigte entsprechend des Entwurfs also nach wie vor erst mit 18 Jahren.
Trotz Ablehnung einer Minderheit der SPK-NR – der Entwurf wurde mit 13 zu 7 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) angenommen – wurde der Vorschlag für eine Teilrevision der
Verfassung (Artikel 136 BV) Mitte September 2022 in die Vernehmlassung gegeben.

In der Zwischenzeit war das Thema auch deshalb in den Medien präsent, weil sowohl im
Kanton Zürich als auch im Kanton Bern entsprechende kantonale Vorschläge an der
Urne abgelehnt worden waren. Im Kanton Zürich hatten Regierung und Parlament und
alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP eine Senkung des aktiven (nicht aber
passiven) Wahl- und Stimmrechtsalters auf 16 Jahre empfohlen, die Vorlage wurde aber
Mitte Mai 2022 mit 64.4 Prozent Nein-Stimmenanteil von der kantonalen Bevölkerung
deutlich verworfen. Auch im Kanton Bern wollte die Mehrheit der Stimmberechtigten
Ende September 2022 nichts von einer Ausweitung der politischen Rechte auf junge
Menschen wissen. Auch hier war die Ablehnung mit 67 Prozent klar; einzig in der Stadt
Bern stimmten 59 Prozent der Stimmberechtigten zu. Auch in Bern hatten sich das
Parlament sowie alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP für eine Senkung
des Stimm- und Wahlrechtsalters ausgesprochen – nicht aber die Regierung, die auf
das Jahr 2009 verwies, als schon einmal eine ähnliche Initiative an der Urne abgelehnt
worden war (damals allerdings noch deutlicher mit 75% Nein-Stimmenanteil). 
Weil in den letzten Jahren in den Kantonen Neuenburg (2020: 58.5% Nein), Uri (2021:
68.4% Nein; 2009: 79.9% Nein), Basel-Landschaft (2018: 84.5% Nein) und Basel-Stadt
(2009: 72% Nein) die Ausweitung der politischen Rechte auf 16 bis 18-Jährige ebenfalls
an der Urne gescheitert war und sich in den Kantonen Genf (2022), Luzern (2021),
Schwyz (2021), Waadt (2021), Zug (2021), Jura (2020), St. Gallen (2020), Schaffhausen
(2019), Thurgau (2019) und Freiburg (2010) die kantonalen Parlamente gegen
entsprechende Vorstösse aus den eigenen Reihen ausgesprochen hatten, können
weiterhin lediglich im Kanton Glarus auch Menschen zwischen 16 und 18 Jahren an
politischen Entscheidungen teilhaben.

In den Medien gingen die Meinungen zu diesem Thema auseinander: In NZZ-
Meinungsbeiträgen wurde es als «diskriminierend und heuchlerisch» bezeichnet, dass
«junge Nachwuchspolitiker als Hoffnungsträger» gefeiert würden, sich «Politiker im
Pensionsalter» hingegen für eine Wiederwahl rechtfertigen müssten; dies zeige die
vermeintliche Stimmung in der Politik, die Jugendlichen mehr Beteiligung einräumen
wolle, die aber in Anbetracht der Ablehnung an den kantonalen Abstimmungsurnen von
der Stimmbevölkerung nicht geteilt werde. Hinterfragt wurde in der NZZ zudem, ob
Jugendliche über «ausreichend Kenntnisse» verfügten, um sich an Abstimmungen und
Wahlen zu beteiligen. Weil der Geschichtsunterricht immer stärker abgewertet werde,
sei diese Frage zu verneinen, so ein Zürcher EVP-Kantonsrat. Anderer Ansicht war etwa
der Blick: Insbesondere die Klimastreiks hätten gezeigt, dass junge Menschen
mobilisiert würden, wenn es um Anliegen gehe, die sie interessierten. Auch Le Temps
hob die wachsende Zahl an Jugendlichen hervor, die auf die Strasse gingen und sich
wohl auch an der Abstimmungs- und Wahlurne äussern würden. Die Westschweizer
Zeitung erinnerte zudem daran, dass auch der Einführung des Frauenstimm- und

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN
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-wahlrechts sowie der Senkung des Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre eine
jahrelange Debatte vorangegangen sei. Zuletzt hätten 1991 mehr als 72 Prozent der
Stimmberechtigten der Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters zugestimmt,
nachdem 1979 noch eine knappe Mehrheit von 50.1 Prozent diese abgelehnt hatte. Einig
war man sich in den Medien freilich darüber, dass die kantonalen Resultate wohl einen
eher negativen Einfluss auf die nationale Debatte haben könnten; die NZZ etwa fasste
die «Schlappe für die Regierung und das Parlament» in Zürich als «Dämpfer» für
ähnliche kantonale und nationale Anliegen auf. Der Berner SVP-Kantonalpräsident
Manfred Bühler (BE, svp) wünschte sich im Vorfeld der Berner Abstimmung denn auch,
dass möglichst deutliche kantonale Resultate der nationalen Diskussion ein Ende setzen
würden.

Allerdings dürften die Diskussionen nicht nur national – die Vernehmlassung für die von
der SPK-NR erarbeitete Vorlage war bis Ende 2022 geplant –, sondern auch kantonal
weitergehen: Im Kanton Graubünden wird die Stimmbevölkerung über die vom
Parlament deutlich gutgeheissene Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre
abstimmen und in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn waren 2022
Unterschriftensammlungen für kantonale Volksinitiativen mit demselben Ziel im Gange.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde zudem das Stimm- und Wahlrechtsalter in
der noch nicht zu Ende beratenen Totalrevision der Kantonsverfassung auf 16 Jahre
festgesetzt; bleibt dies so, werden auch in diesem Kanton die Stimmberechtigten das
letzte Wort in dieser Frage haben. Im Kanton Tessin war ein entsprechender Vorstoss
hängig und im Kanton Basel-Stadt hatte das Parlament die Regierung mit dem Entwurf
einer entsprechenden Vorlage beauftragt. 3

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Frage der Aufwertung von Halbkantonen zu Kantonen wurde im Berichtsjahr erneut
im Parlament behandelt. Nachdem 1979 und 1981 entsprechende Vorstösse an
Bedenken über eine Gefährdung des Gleichgewichts zwischen deutsch- und
französischsprachigen Kantonen gescheitert waren, hatte Ständerat Miville (sp, BS) 1983
eine neue parlamentarische Initiative eingereicht. Diese beschränkte sich auf eine
Aufwertung von Baselstadt. Die kleine Kammer lehnte diesen Vorstoss mit 36:3
Stimmen deutlich ab, da es nicht angehe, einen einzelnen Halbkanton zu bevorzugen.
Anzumerken ist, dass in Basel selbst in dieser Frage keine Einigkeit herrscht: Der Grosse
Rat überwies gegen den Willen der Regierung einen Vorstoss, der die Streichung des
Verfassungsartikels über die Wiedervereinigung mit Baselland verlangt. Erst dieser
Verzicht würde es Basel erlauben, den Wunsch nach Anerkennung als Vollkanton
überzeugend und ohne Vorbehalte vorzutragen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1987
HANS HIRTER

Territorialfragen

Die im Herbst 1991 lancierte baselstädtische Volksinitiative für einen Anschluss von
Basel-Stadt an Basel-Land konnte im Februar eingereicht werden. Ohne selbst dazu
materiell Stellung zu nehmen, überwies sie das Parlament im Dezember an die
Regierung zur Ausarbeitung eines Berichts. Zum dritten Mal nach 1977 und 1983
unternahm ein Basler Politiker in Bern den Versuch, die beiden
nordwestschweizerischen Halbkantone zu Vollkantonen aufzuwerten. Nationalrat
Gysin (fdp, BL) erwähnte in seiner im Dezember eingereichten parlamentarischen
Initiative (92.444) zwar nur seinen eigenen Halbkanton, ergänzte aber mündlich, dass
auch Basel-Stadt aufgewertet werden müsste. (Zur 1988 angenommenen Volksinitiative
im Kanton Basel-Landschaft siehe hier.) 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.1992
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats sprach sich mit 15 gegen 6 Stimmen
dafür aus, die im Vorjahr eingereichte parlamentarische Initiative Gysin (fdp, BL) für die
Aufwertung von Basel-Land zum Vollkanton zur Annahme zu empfehlen. Sie
begründete ihren Entscheid namentlich auch damit, dass von einer Aufwertung der
beiden Basler Halbkantone keine Gefährdung des föderalistischen Gleichgewichts zu
befürchten sei. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1993
HANS HIRTER
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Der im Vorjahr von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats gefällte
Beschluss, dem Plenum zu empfehlen, der parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL)
(92.444) für eine Aufwertung von Basel-Land zu einem Vollkanton Folge zu geben, löste
bei der Regierung von Basel-Stadt Empörung aus. In einem Brief drückte sie ihren
Protest darüber aus, dass sie nicht konsultiert worden sei und dass behauptet werde,
der Zusammenschluss der beiden Halbkantone sei kein Thema mehr. Sie verwies dabei
auf den immer noch gültigen Wiedervereinigungsartikel in der baselstädtischen
Kantonsverfassung. Unbestritten ist diese Ansicht allerdings auch in Basel-Stadt nicht.
Zusätzlich zu der 1992 eingereichten Volksinitiative für ein Beitrittsgesuch zu Basel-
Land wurde eine neue Volksinitiative eingereicht, welche die Regierung verpflichten
will, sich für die Aufwertung zu einem Vollkanton einzusetzen. Ein ähnlicher
parlamentarischer Vorstoss wurde im Grossen Rat bereits abgelehnt. Zur
Anschlussinitiative nahmen Regierung und Parlament ablehnend Stellung, worauf sie
zurückgezogen wurde. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1994
HANS HIRTER

Obwohl eine Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats empfohlen
hatte, einer parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL) für eine Aufwertung von Basel-
Land zu einem Vollkanton Folge zu geben, zog der Initiant seinen Vorstoss zurück. Er
begründete seinen Rückzieher mit der negativen Reaktion des Kantons Basel-Stadt.
Solange man dort immer noch an eine Wiedervereinigung der beiden Basel glaube, sei
es für eine Aufwertung zu Vollkantonen zu früh. In Basel-Stadt reichte ein Komitee eine
Volksinitiative ein, welche die Behörden verpflichten will, sich für die Aufwertung zu
einem Vollkanton einzusetzen. Eine analoge Bestimmung ist seit 1988 in der Verfassung
von Basel-Land enthalten. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.04.1995
HANS HIRTER

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Am 04. Dezember verwarfen die Stimmbürger die Einführung eines Ersatzdienstes in
allen Kantonen; im Tessin, in Neuenburg und in Baselstadt allerdings knapp. Der Anteil
der Befürworter betrug bloss 37.6 Prozent. Wie eine Umfrage ergab, war die
Rentnergeneration der Vorlage weit ungünstiger gesinnt als die 20 - 40jährigen.
Dementsprechend dominierten unter den Motiven der Ablehnenden ein Widerwille
gegen die Sonderbehandlung einer Minderheit und die Sorge um eine starke Armee. Das
Verdikt wurde in der Presse überwiegend als ein Zeichen dafür gewertet, dass die
Zivildienstfrage in der Schweiz noch nicht reif sei. Parlamentarische Vorstösse regten
immerhin an, das Problem durch eine grosszügigere Zuteilung zu waffenlosen
Truppengattungen zu entschärfen.

Abstimmung vom 04. Dezember 1977

Beteiligung 38.28%
Ja 533'733 (37.6%) / Stände 0
Nein 885'868 (62,4%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: CVP, EVP, LdU
-Nein: FDP, LPS, POCH, REP, SD, SVP
-Stimmfreigabe: PdA, SPS 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.1977
PETER GILG
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Die UREK-NR verabschiedete Ende April 2019 mit 14 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung
einen Entwurf zur Präzisierung der Regelungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen,
wonach bei Konzessionserneuerungen von Wasserkraftwerken – wie in der
parlamentarischen Initiative Rösti (svp, BE) gefordert – neu vom Ist-Zustand zum
Zeitpunkt der Konzessionserneuerung und nicht wie bisher vom ursprünglichen
Zustand vor dem Bau der Anlage ausgegangen werden soll. Die entsprechende
Forderung war in der vorangegangenen Vernehmlassung mehrheitlich auf offene Ohren
gestossen: 19 Kantone, Verbände aus der Elektrizitätswirtschaft sowie viele weitere
Akteure hatten die bisher vorherrschende Praxis als unbefriedigend, nicht praktikabel
und als im Widerspruch zur Energiestrategie 2050 stehend beurteilt. Fünf Kantone (LU,
BS, SH, TI, GE) sowie die SP, einige Umweltschutzorganisationen und weitere Akteure
hatten den Vorentwurf abgelehnt und den Schutz von Natur, Landschaft und von
beeinträchtigten Lebensräumen unterstrichen. Jener Forderung nach mehr
Naturschutz war auch eine Kommissionsminderheit nachgekommen: Sie forderte
sowohl im Vorentwurf als auch im Entwurf zuhanden des Erstrats, dass bei
Neukonzessionierungen – unabhängig davon, ob neue Eingriffe in die Natur erfolgen
würden – zusätzlich Massnahmen zugunsten von Natur und Landschaft bei
gleichzeitiger Wahrung der Verhältnismässigkeit erfolgen sollen. Mit diesem Zusatz soll
eine Grundlage geschaffen werden, um die Natur – trotz des neuen Ist-
Ausgangspunktes – verhältnismässig zu schützen. 10
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Juni 2022 verabschiedete die RK-NR drei separate Entwürfe für die Umsetzung von
insgesamt vier parlamentarischen Initiativen betreffend das Mietrecht zuhanden ihres
Rates. Vorlage 1 (Untermiete) setzte eine Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455) um.
Vorlage 2 (Formvorschriften) setzte gleich zwei Initiativen um, nämlich eine Initiative
Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) und eine Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459). 
Die dritte Vorlage zur Kündigung wegen Eigenbedarfs ging derweil auf eine Initiative von
Giovanni Merlini (fdp, TI) zurück, welche eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf gefordert hatte. Der von der RK-
NR ausgearbeitete Entwurf umfasste drei Änderungen im OR. Die erste Änderung sah
vor, dass eine Kündigung vorgenommen werden kann, wenn die Vermieterschaft nach
«objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf für sich, nahe
Verwandte oder Verschwägerte geltend macht». Bis dato musste ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden. Dringlichkeit zu beweisen sei mit der aktuellen
Rechtsprechung eine zu hohe Hürde, so die Mehrheit der Kommission. Die zweite
Änderung übertrug die gleiche Formulierung auf die Regeln der Anfechtung von
Kündigungen durch die Vermieterschaft. Die dritte Änderung strich die «Dringlichkeit»
des Eigenbedarfs aus den Kriterien, nach welchen Behörden über eine von der
Mieterschaft beantragte Erstreckung des Mietverhältnisses entscheidet. Hingegen
umfasste der Entwurf keine Änderung der ZPO. Merlini hatte seinen Initiativtext
diesbezüglich so formuliert, dass sein Anliegen mit einer Änderung von OR «und/oder»
ZPO umgesetzt werden solle. 

Die RK-NR hatte ihren Entwurf, zusammen mit den anderen beiden Vorlagen, im
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum Ablauf der Frist gingen 49
Stellungnahmen ein, wovon 16 positiv ausfielen. Die Hälfte der teilnehmenden Kantone
(BE, BS, GR, OW, SO, VD), eine Mehrheit der Parteien (FDP, SP, Grüne) sowie eine
Mehrheit der Verbände (unter anderem SGB, SSV, SMV und HEV) lehnten die
Änderungen ab. Die ablehnenden Stellungnahmen wurden laut der Kommission
unterschiedlich begründet. Eine Seite bemängelte eine Reduktion des Mieterschutzes,
die andere Seite insbesondere das Fehlen beschleunigender Verfahrensregeln in der
ZPO. Die RK-NR nahm die Vernehmlassungsantworten zur Kenntnis, beschloss jedoch in
der Gesamtabstimmung mit 14 zu 9 Stimmen, den Entwurf ohne Änderungen dem Rat zu
unterbreiten. 

Mitte Oktober 2022 nahm der Bundesrat Stellung zum Entwurf. Er erachtete diesen als
kritisch, da er die Stellung von Vermieterinnen und Vermietern auf Kosten von
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Mieterinnen und Mietern stärke. Das geltende Recht basiere aber auf einer im Rahmen
einer grösseren Revision erfolgten Abwägung der Interessen von Vermietenden und
Mietenden, weshalb der Bundesrat der Meinung war, dass nicht in dieses «diffizile
Gleichgewicht eingegriffen werden sollte». Er sehe zudem keine Not, das Recht
anzupassen, da dieses gut funktioniere, was etwa auch die hohen Einigungsquoten vor
den Schlichtungsbehörden zeigten. Nicht zuletzt gelte es, auch die
Vernehmlassungsantworten zu berücksichtigen. Die Polarisierung in der
Vernehmlassung spreche gegen eine Anpassung der Regelungen zum Eigenbedarf. 11

Wohnungsbau und -eigentum

Nachdem der Nationalrat die Frist für die Erfüllung einer parlamentarischen Initiative
Müller (fdp, AG) mit der Forderung nach einer Harmonisierung der kantonalen
Baurechtsvorschriften dreimal verlängert hatte, schrieb er den Gesetzgebungsauftrag
in der Wintersession 2016 ab. Er tat dies auf Empfehlung seiner UREK-NR, die in einem
Bericht über die Fortschritte bezüglich Beitritt der Kantone zur interkantonalen
Vereinbarung vom 31. Januar 2006 über die Harmonisierung der Baubegriffe Auskunft
gab: Im Jahr 2010 waren sechs Kantone der Vereinbarung beigetreten, womit diese
hatte in Kraft treten können. Ende 2012 hatte die Vereinbarung elf beigetretene
Kantone gezählt, bis zum Zeitpunkt des Berichts (November 2016) war diese Zahl auf 16
Kantone angewachsen. Mit den Kantonen Genf, Jura, Wallis und Waadt würden in vier
weiteren Kantonen Vorbereitungsarbeiten zum Beitritt zur Vereinbarung laufen.
Während mit den Kantonen Zürich, Glarus und St. Gallen drei weitere Kantone den Weg
des autonomen Nachvollzugs der Bestimmungen gewählt hätten, verblieben somit mit
Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden und dem Tessin lediglich drei Kantone, die
keinerlei Harmonisierungsbestrebungen zeigten. Eine verfassungsrechtliche Anpassung
auf eidgenössischer Ebene sei aufgrund der beträchtlichen Fortschritte nicht mehr
länger angezeigt, weswegen man mit 15 zu 5 Stimmen (3 Enthaltungen) beantrage, die
Initiative abzuschreiben. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der Wintersession 2016
diskussionslos nach. 12
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im November 2021 hiess die SGK-NR den Vorentwurf zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Ulrich Giezendanner (svp, AG) «Sicherstellung der
Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» einstimmig gut, nachdem
sie einen Antrag, welcher ein Diskriminierungsverbot bei der Blutspende durchsetzen
wollte, mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen hatte. 

Am 24. Februar 2022 wurde die Vernehmlassung über den Entwurf, der eine Änderung
des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte vorsah, eröffnet. Insgesamt
trafen 43 Stellungnahmen zum Vernehmlassungsentwurf ein. Der Grossteil der Kantone,
die GDK, der SGB sowie die GLP, die Mitte und die SP unterstützten die Vorlage ohne
spezifische Änderungsvorschläge, fügten jedoch Kommentare an. Bei den anderen
Vernehmlassungsteilehmenden gab insbesondere die vorgeschlagene Unentgeltlichkeit
der Blutspende zu reden. Der Kanton Zürich erachtete die geforderte Unentgeltlichkeit
bei der Einfuhr von Blut und Blutprodukten aus dem Ausland als hindernd für die
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Blutkonserven in der Schweiz. Auch die
Blutspendeorganisationen wünschten sich Ausnahmen der Unentgeltlichkeit, unter
anderem im Falle der Einfuhr von Blut mit seltenen Merkmalen zu Forschungszwecken.
Die Kantone Basel-Landschaft und Thurgau schlugen vor, dass bei einem akuten
Engpass Ausnahmen der Unentgeltlichkeit zum Zuge kommen sollten, also auch
entgeltlich gespendete Blutkonserven eingeführt werden könnten. Bezüglich des
Diskriminierungsverbots, erachtete es der Kanton Tessin nicht als nötig, die sexuelle
Orientierung spezifisch zu erwähnen, da der heutige Ausschluss von Männern, welche
Sex mit Männern haben (MSM), nicht durch deren sexuelle Orientierung, sondern durch
das daraus potentiell entstehende HIV-Risikoverhalten gerechtfertigt werde. Der
Kanton Waadt hielt fest, dass bei der vorgesehenen Änderung noch klarer aufgezeigt
werden müsse, dass spezifische Sperrfristen für MSM abgeschafft werden würden und
das Sexualverhalten einheitlich, und von der sexuellen Orientierung unabhängig,
beurteilt werde. Als Eingrenzung des noch sehr breit gefassten
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Diskriminierungsverbots, schlugen die Grünen eine individuelle Beurteilung des
Risikoverhaltens von Spenderinnen und Spendern, unabhängig von deren Geschlecht
und sexueller Orientierung, vor. Auch die GLP und die Mitte kommentierten, dass das
individuelle Risikoverhalten eines Individuums im Vordergrund zu stehen habe,
brachten aber keine spezifischen Vorschläge zur Umsetzung ein. Diese Meinung teilten
auch eine Reihe von LGBTQIA+-Organisationen. Die Blutspendeorganisationen warnten
jedoch, dass ein allgemeines Diskriminierungsverbot  in bestimmten Fällen die
Patienten- und Produktsicherheit gefährden könne. Andere Teilnehmende der
Vernehmlassung, so auch die Kantone Basel-Stadt und Zürich, empfanden die Anti-
Diskriminierungsklausel in der Bundesverfassung als ausreichend und wollten darauf
verzichten, das HMG entsprechend zu ergänzen. Die SVP wünschte sich, dass unter
Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse der Ausschluss gewisser Personengruppen
von der Blutspende weiterhin möglich bleibe. Schliesslich äusserten sich auch viele
Vernehmlassungsteilnehmende zur geplanten Finanzhilfe zur Sicherstellung des
sicheren Umgangs mit Blut. Blutspendeorganisationen sprachen sich für eine starke
Verbindlichkeit bei der Förderung von Finanzhilfen aus; sie wollten aber auch Klarheit
darüber, welche konkreten Leistungen der Bund unterstütze. FDP und SVP verlangten,
dass diese Finanzierungshilfen nur im äussersten Notfall zum Zuge kommen sollten,
währenddem der Kanton St. Gallen an der Effektivität finanzieller Unterstützung zur
Verbesserung der Blutspende-Problematik zweifelte. 
In Reaktion auf die Vernehmlassungsergebnisse entschied die SGK-NR im August 2022
ihren Entwurf in zwei Punkten anzupassen: Erstens sollten bei der Unentgeltlichkeit der
Blutspende Ausnahmen möglich sein, zweitens solle der Ausschluss von der Blutspende
am individuellen Risikoverhalten festgemacht und wissenschaftlich begründet
werden. 13

Ärzte und Pflegepersonal

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
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Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 14

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Eine parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion wollte es Kantonen und
Gemeinden ermöglichen, auf eigene Initiative hin zusätzliche Flüchtlingsgruppen
aufzunehmen, sofern sie sich zur Übernahme der ansonsten bei
Kontingentsflüchtlingen beim Bund anfallenden Kosten bereit erklären und die
Unterbringung der Flüchtlinge sicherstellen können. In ihrer Begründung betonten die
Initiantinnen und Initianten, dass dieser Wille bei gewissen Kantonen und Gemeinden
bestehe und dass es «weder aus humanitärer Sicht noch aus föderalistischer Logik Sinn
[mache]», sie daran zu hindern. Ein Kanton, der sich in diesen Belangen engagierte, war
etwa der Kanton Basel-Stadt, der diesen Willen nicht zuletzt in einer eigenen
Standesinitiative mit ähnlicher Forderung bekräftigte. Im Frühjahr 2022 beschloss die
SPK-NR, weder der Standesinitiative noch der parlamentarischen Initiative der Grünen
Fraktion Folge zu geben. Letzteren Beschluss fasste sie mit 13 zu 9 Stimmen. Den
Einbezug von Gemeinden und Kantonen in solche Lösungen erachtete die Mehrheit der
Kommission als äusserst komplex und nicht mit dem aktuellen System vereinbar. 15
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Familienpolitik

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser
Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
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Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura
Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16
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